
352

5  ul Löſung der ſocialen Frage beitragen? 1e wahren Mittel zur Bekämpfung
der Socialdemokratie, Dispoſitionen 3u Vorträgen wider die Socialdemokratie,
Miscellen, Literariſches. ewiſs ein reicher, intereſſanter, brauchbarer Inhalt
und ſo klar geſchrieben, daſs auch Laien ohne beſondere ildung ſich zurecht
finden. Die Skizzen für Vorträge dürften manchem vielbeſchäftigten Präſ recht
willkommen ſein.

dätter  170 Broix In Neuſs Lieferungen.„Chriſtlich⸗ſociale
Jährlich M  Y.

„Charitas.“ Zeitſchri für die erke der Nächſtenliebe im katholiſchen
Deutſchland. Redacteur Dr Werthmann, erzbiſchöflicher Hofkaplan un Freiburg.
Erſter ꝗ

ahrgang Hefte im Jahre, mit 1E Seiten. Preis jährlich
Herder.

7  1e ahrheit.“ Herausgeber Philipp Waſ

erburg Jahrgang.
1896 Rudolf Abt In München. 8 jedes eft D Jährlich
M. Einzelnpreis für das Heft Pf. 8 7  edes Heft bildet für ſich ein ab⸗
geſchloſſenes Ganzes.

e Zeitſchrift hat ſich zur Richtſchnur genommen die Regel des heiligen
Auguſtin: In necessariis Unitas, IN dubiis Ibertas, in O0mnibus Caritas. Sie
vill für die Einheit Im Nothwendigſten, Iun der Religion, eintreten und jede
Abweichung von der Wahrheit bekämpfen, ſie will alle Gebiete men

ſchen
Forſchens und ſſen erühren und hierin, ſoweit die hiebei behandelten Fragen
der menſchlichen Beurtheilung unterliegen, volle Freiheit gewähren, und auf dem
elde wiſſenſchaftlicher Polemik dafür ſorgen, daſs die chriſtliche Re. auch Iun
der itze des Gefechtes erhalten bleibt. Im rſten en bir mehrere
Auctoritäten, E. intereſſante Theile der ſocialen Frage behandeln:
Dr. Ratzinger: Oeffentliches Arbeitsrecht und Lohnvertrag. Ir Guſtav
Ruhland: Die chriſtlichen Prineipien un der agrariſchen Bewegung. G um
2  —  6 chriſtliche Bewegung Iun Oeſterreich

Das chriſtliche Handwerk. Organ der Congregation der frommen
Arbeiter (Calaſantiner) und Zeitſchrift für den chriſtlichen Hand

werker⸗ ind
Arbeiterſtand. Wien. Tellgaſſe Bezirk. Jährlich acht Nummern VN uartmit 16 Seiten. Preis kr

Für Lehrlinge, Geſellen und chriſtliche Arbeiter ſehr empfehlenswert.

Paſtoral⸗Fragen und 2  —  JTälle
(Trauung wegen oteſtantiſche

ehe Ereommunieierten.) Darlegung des Falles. Die
atholiſche Anna war einem Proteſtanten Im proteſtantiſchen Bet
haus angetraut worden. Nach deſſen TL  ode will ſie einen Katholiken
heiraten. Da der Pfarrer bei der eldung zum Ufgebo die Vor⸗
geſchichte In Erfahrung bringt, erbittet u ſich vom Ordinaria die
efugnis von der Cenſur der proteſtantiſchen Trauung zu
abſolvieren und erhält ſie Am Tage vor der Trauung genöthigt,

verreiſen, hinterläſst EL beim Meſsner die ſchriftliche Delegation
des Kaplans zur Trauung des betreffenden Paares und zur Abso-
lutio Censuris. Der Kaplan kurz vor der Trauung ur Entgegen⸗—
nahme der Cl gerufen, hält die ihm gegebene Delegation zur
Trauung zwar für richtig, nicht aber die zur absolutio Censuris.
Da ihm jedo der Recurs ans Ordinariat nicht mehr möglich iſt,
fordert * die Anna auf, vollkommene Reue erwecken, da EL 1E
nicht abſolvieren könne; trauen könne ſie jetzt; behu ＋
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mu ſie morgen Pfarr gehen Die Trauung wird lSdann
vollzogen. Hat der Pfarrer recht gehandelt oder ſein Kaplan?

II Löſung des Falles Uund Beantwortung der rage
Die Antwort auf die geſtellte rage muſs heißen eder der Pfarrer,
noch ſein Kaplan hat recht gehandelt.

Nach jetzt geltendem Recht, au mehrma erlaſſenen römiſchen
Entſcheidungen, iſt kein Zweifel mehr, daſs die proteſtantiſche Trauung

den 0  en der dem Papſte peciell reſervierten Excommunicationen
zählt, nämlich als favor haeresis. Darnach werden die Betreffenden,
we ſich einer ſolchen Sünde chuldig gemacht aben, IN 0rO
terno als Excommunicierte angeſehen, und der Biſchof hat das
Recht, ſie als olche zu behandeln und eine Verſöhnung mit der
V III fOrO CXternoO zu ordern, beziehungsweiſe die Behandlung
feſtzuſetzen, ſtattfinden müſſe, Ami erſonen wieder
3u den Sacramenten zugelaſſen werden. Ob dieſe Perſonen im Ge
wiſſen und vor btt wirklich der Excommunication verfallen ſind,
äng davon ab, ob ſie bei der ſündhaften Trauung dieſer Strafe
ſich bewuſst Das wird von nun El der Fall ſein
können, da die angezogenen römiſchen Entſcheidungen ſe In
Zeitungen beſprochen wurden und dem katholiſchen vielfach
zur Kunde gebracht ſind; für früher vorgekommene Fälle wird ber
den Wenigſten wohl jene Strafkenntnis vorgelegen aben, beſonders
da die Sache keineswegs ſo offen zutage lag, ſondern von Seiten
oms ſelbſt vorher mit einem Dilata behandelt wurde Das fOrum
CXternum nimmt reilich auf dieſen an der inge und auf die
ſübjective Unkenntnis keine Rückſicht. ber ES bleibt wahr, daſs da
Ordinariat nicht immer und überall einen derartigen Fall vor das
fOrum EXxternum ziehen und eine Verſöhnung mit der 1
IN fOrO CXterno vorzuſchreiben braucht. Die Biſchöfe Bayerns aben
eine ausdrückliche Erklärung des heiligen Stuhles und die ſpecielle
Befugnis, alle derartigen Fälle IN fOrO intern0o abzumachen, und
dazu nach Gutdünken die Beichtväter zu delegieren.

Wenn nämlich Im bloßen Gewiſſensforum oder der El ein
derartiger Fall erledigt werden ſoll und das Beichtkind thatſächlich
vor ott die Excommunication ſich zugezogen hat dann hat der
Biſchof nicht kraft ſeines eigenen Amtes die Befugnis, dieſe Ex
Communication heben oder zur Abſolution zu delegieren, ſondern

bedarf dazu des ſpeciellen Privilegs des eiligen Stuhles: ein
ſolches pflegt In unſern egenden durch die Quinquennal⸗ oder
Triennalfacultäten den iſchöfen ＋

Ei 3u werden. Urde
jedo der Fall vor das äußere rum des Biſchof gebracht oder
wo eln Betreffender II fOro externo abſolviert werden: dann
hat der Biſchof 1 ſeines eigenen mite die Gewalt, von der
Häreſie und den QAmi zuſammenhängenden en abſolvieren,
und zwar ann In utroque foro; auch kann EL dieſe Vollmacht
In dem Einzelfall Un einen andern (Delegierten) aus üben laſſen
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Praktiſch iſt In den einzelnen Diöceſen die eiſung zu be
folgen, we das Ordinariat äber den Fall proteſtantiſcher Ehe⸗
ſchließungen erlaſſen hat, falls ein ſolcher Erla vorliegt. ieg
kein Erla vor, dann hat ſich der Beichtvater unächſt nach dem
Befund 3 richten, den ihm die Beichte des Betreffenden gibt und
orge tragen, daſs ein etwaiges öffentliches Aergernis gehoben
werde.

Nach den bisher gegebenen allgemeinen Bemerkungen iſt eS
klar, daſs für unſern Fall der Pfarrer richtig andelte, enn

die Befugnis der absolutio censuris favore haeresis ein⸗
kam Schreibt ein biſchöflicher Erlaſs In allen derartigen Fällen
eine beſtimmte Norm und eine absolutio censuris vor, dann müſste
ſchon deshalb der Pfarrer beim Ordinariat einkommen; allein auch
on fordert * die ügheit von ihm, eil ſich andernfalls der
Gefahr ausſetzte, die Anna vor der Eheſchließung ni abſolvieren zu
können, wenn ſie etwa Im Gewiſſensforum der Excommunication
virklich verfallen war

ber darin handelte der Pfarrer unri  18, daſs ſich die
Befugnis eilegte, die Ordinariat erhaltene Vollmacht der Abso-
Uri censuris dem Kaplan zu delegieren. Die ſiſtenz zur Ehe⸗
ſchließung kann EL delegieren. Es iſt das vom Trienter Concil
eigens zugeſtanden, da S ſagt „Praesente parocho, Vel 2110
Sacerdote de Ipsius pbarochi 8SEu Ordinari! licentias
SeSS CAD de ref. Mmatr analog der allgemeinen egel,
nach welcher derjenige, welcher 3 etwa 1 eigenen mitée. befugt
iſt, zu dieſer Amtshandlung einen Stellvertreter delegieren kann.
Anders jedo verhält eS ſich mit der On auf ihn erſt durch
Delegation oder vielmehr Subdelegation übertragenen Gewalt von
der kirchlichen Cenſur die Anna abſolvieren. ieſe Befugnis hat,
ſobald die 0 absolutio V f0rO interno in Betracht ommt, ſelbſt
der Biſchof nur al delegierte Gewalt; ohne beſondere Er⸗
mächtigung des heiligen Stuhles könnte aher ſelbſt der Biſchof
dieſe Befugnis nicht einmal dem Pfarrer weiter delegieren: doch
leſe Erlaubnis zu ſubdelegieren H den Biſchöfen gegeben
werden. Daraus olg aber keineswegs eine weitere Subdelegation
Zu dieſer hat der Pfarrer gar nicht die Gewalt erhalten; daher
war die Uebertragung der Abſolutionsgewalt den Kaplan null
und nichtig Ueber die efugnis 3u ſubdelegieren pricht der Alfons
gelegentli lib 11 193, ausführlicher lib II 56 QAQmi dieſelbe
vorliege, muſs ſie bei der Delegation zugleich örmlich mitgetheilt
ſein, oder * muſste die Delegation erfolgen ad universalitatem
Causarum, mit andern orten, EeS muſste eine Delegation inem
geſammten mte vorliegen, nicht eine Delegation zur Ausübung
eines einzelnen (te Dieſes beſtätigt nun das vorher Geſagte, daſs
nämlich der Pfarrer ſeinen Kaplan Ar Abſolution der Anna Cell-
Suris nicht ſubdelegieren konnte
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Wir kommen jetzt zur Handlungsweiſe des Kaplans Richtig
hat Er wie geſagt geurtheilt daſs ihm die efugnis zur absolutio

CCnlsUrda TOPter AaVOTemM haeresis nicht giltig übertragen Wwar
ber PS folgte daraus nicht daſs Iu keinem Fall die Anna
ſacramentaliſch von den Sünden losſprechen konnte und durfte 0
nund vor threr rüheren proteſtantiſchen Ehe chließung Kenntnis
von der ihr drohenden Excommunication und iſt ſie infolge deſſen
ihr wirklich verfallen dann onnte der Kaplan weder von der Ex⸗
communication, noch direet von der Sünde der proteſtantiſchen Ehe
ſchließung abſolvieren; allein von den andern Sünden konnte ev,

die Noth drängte, direet abſolvieren, indirect alſo auch die
Sündenſchuld der proteſtantiſchen Eheſ

ießung der Anna abnehmen,
obwohl die Excommunication unterdeſſen auf ihr haften blieb
Es räg ſich alſo nUur, ob hie et. uIC der Nothfall vorlag, daſs
Anna trotz der noch bleibenden Excommunication die ſacramentale
Losſprechung nd die andern Sacramente empfangen durfte. Wie
der Fall legt, kann Noth nuLr begründet werden durch
die Diffamation, welcher Anna ausgeſetzt würde, falls ſie nicht jetzt,
ſondern erſt ſpäter zur heiligen Communion und zum Eheabſchluſs
zugelaſſen würde oder falls ſie jetzt nur zum Eheabſchluſs nicht
aber zur heiligen Communion zugelaſſen würde Daſs ſie Urch
Aufſchub der Ehe oder durch Aufſchub der eiligen Communion
diffamiert werde, Unterſtellt eigentlich, daſs ihr orleben, peciell die
rühere proteſtantiſche Trauung, nicht ruchbar geworden, wenigſtens
jetzt Ort und Stelle nicht eéekannt ſei Bei derartiger Lage
dürfte wohl anzunehmen ſein daſs Anna Eerne Zurückweiſung oder

Aufſchub als Ere Ehrenkränkung empfinden müſste und
alsdann läge Grund zur ſacramentalen Losſprechung vor
und auch zUum Empfang der andern Sacramente trotz der nicht 9e
hobenen Excommunication, ſe mit Ein chluſs der eiligen Com⸗
muntlon, alls eS iſt, dieſe beim Eheabſchluſs zu empfangen
und dieſlbe ohne neue Ehrenkränkung nicht unterbleiben kann. ber
el der 0 Empfang des Ehefſacramentes dürſte das Ertheilen der
ſacramentalen Losſprechung rechtfertigen. Denn wenn eS auch wahr
iſt daſs man dieſes Sacrament empfangen darf, falls be⸗

ſchweren Sünden nur durch vollkommene Reue etilgt ſind
ſo wird ſich der katholi che Chriſt nur chwer mit der vollkommenen
Reue beruhigen zuma ihr Vollzug ſo rein ins Subjective fällt
aher iſt nicht bloß dann die ſacramentale Losſprechung erforderlich

man glaubt * bis zu vollkommenen Reue nicht gebracht
zu en ondern räthlich und der größern Beruhigung dienlich
allen Fä

Ein eitere oment weshalb der Kaplan nicht richtig handelte
ieg darin daſs die Anna nicht ſe anleitete zur Erweckung
der vollkommenen Reue falls wirklich laubte ſich mit dieſer
begnügen zu ollen Denn Perſon wie ſie uns der Anna
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entgegentritt, iſt kaum beſonders geeignet, aQus ſich ſelber den Aet
der vollkommenen Reue zu erwecken. Allein auch da 0 Ulaſſen
zur Eheſchließung nach Erweckung der vollkommenen Reue Uſs

daſs enn Aufſchub der Eheſchließung nichtdennoch unterſtellen
thunli war ohne erhebliche Schädigung oder Diffamierung des
Ehepaares; denn on verbot S die 0 Excommunication, daß
Anna zum Empfange des Sacramentes der Ehe zugelaſſen wurde

ber bis jetzt ſind wir In der Unterſtellung geblieben,
daſs Anna Kenntnis der kirchlichen Strafbeſtimmungen auch
thatſächlich im ewiſſen der Excommunication erſallen geweſen ſei
d ſich das Gegentheil herausgeſtellt, dann bare erſt recht die
Handlungsweiſe des Kaplans zu tadeln Denn (Sdann ſtand der
vollen Abſolution der Anna aus ſich nich Im Wege, PS ſei denn, daſs
ein allgemeiner Erlaſs des Ordinaria anders verfügt 0 ber
auch ern ſolcher Erla würde Im Fall der Diffamationsgefahr ver—
nünftiger pikie unterliegen und für den Augenblick unbeachtet elben
dürfen. Anna wäre alſo ann II foro interno vollſtändig mit
ott und der I erſöhn worden; das forum externum, falls
PS noch weitere Anſprüche erhob, konnte folgenden Tag, ohne
neue Beichte ſeitens der Anna, zufrieden geſtellt werden.

Exaeten (Hollan Prof Aug E  m
II (Angeſtrebte Ungiltigkeitserklärung einer he.)

Wie ſtreng ‘eS die Kirche mit dem Beweis für die vorgebliche Un⸗
giltigkeit einer Ehe nimmt, iſt allgemein ekannt, 10 wenn nicht
ganz evidente Gründe die Ungiltigkeit einer geſchloſſenen Ehe dar
thun, wird Rom niemals dieſelbe für Ungiltig erklären; dies mag
folgender Fall aus letzter Zeit illuſtrieren; EL wurde In der Revue
Romaine aufgenommen Iim zweiten Heft des Tttten Jahrganges.

Am 2 Mai 1875 heiratete zu Warſchau Boleslaus die
Qus adeliger Familie ſtammende Philippine M., und mit ihr
ehelich zehn ahre lang zuſammen, obwohl 8 manchen Differenzen
zwiſchen den jungen Gatten nicht fehlte; dann te der Mann,
weil E wegen Unterſchleif angeklagt Wwar, das Ausland auf; im
ahre 1886 bat die rau vor ihrem biſchöflichen Ehegericht um
Ungiltigkeitserklärung ihrer Ehe; denn ſie ſei 22 pri 1875
vom ater ihres Bräutigams gewaltſam miſsbraucht und in Hoffnunggebracht worden; die Uunde habe ſie zwar vor der Heirat gebeichtet,aber den Umſtand der Perſon beiſ gelaſſen und erſt anläſslich
einer Generalbeicht Im Jänner 1886 ſei ſie zur Erkenntnis gelangt,
daſs ſie durch jenen geſchlechtlichen Verkehr ſich das trennende Hindernisder wägerſchaft zugezogen habe Das biſchöfliche Ehegericht eitete
den Proceſs ein; der atte, deſſen Aufenthalt nicht eruiert werden
konnte, wurde In den öffentlichen Blättern vorgeladen, erſchien aber
nicht; 15 December 1886 entſchied das erſtinſtanzliche Ehe⸗
gericht zugunſten der Bittſtellerin, von welcher Entſcheidung der


